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Sinn und Zweck der Gemeindeordnung

Warum hat die Freikirche der Siebenten-Tags-                                                     
Adventisten eine Gemeindeordnung?

Die Schöpfung und der Erlösungsplan lassen erkennen, dass Gott ein 
Gott der Ordnung ist. Folgerichtig ist Ordnung auch ein Wesensmerk-
mal seiner Gemeinde. Ordnung wird erreicht durch Prinzipien und 
Regeln, die die Gemeinde bei der Gestaltung ihrer inneren Angelegen-
heiten und ihrer Mission für die Welt leiten. Um bei der Organisation 
der Gemeindearbeit und im Dienst für den HERRN und die Menschen 
erfolgreich zu sein, sind Ordnung, Richtlinien und Disziplin notwendig. 
Die Heilige Schrift bestätigt das: „Lasst aber alles ehrbar und ordentlich 
zugehen.“ (1 Kor 14,40)

Ellen G. White wies bereits 1875 darauf hin: „Die Gemeinde Jesu ist 
ständig in Gefahr. Satan will das Volk Gottes vernichten, darum reicht 
die Meinung eines einzelnen Menschen oder das Urteilsvermögen 
einer einzigen Person nicht aus. Christus möchte, dass seine Nachfol-
ger in der Gemeinde zusammenkommen, Ordnungen und Regeln ein-
halten und Disziplin üben, indem einer den andern höher achtet als 
sich selbst.“ (Testimonies to the Church, Bd. 9, S. 445) 

Doch die Leitung der Siebenten-Tags-Adventisten brauchte lange, 
bevor sie sich darauf verständigte, ein Regelwerk für die Gemeinde-
führung zu erstellen, obwohl auch in den frühen Jahren auf den Voll-
versammlungen der Generalkonferenz schon Beschlüsse zur Ordnung 
des Gemeindelebens gefasst wurden. Schließlich stimmte die Vollver-
sammlung der Generalkonferenz 1882 dafür, „Anleitungen für Ver-
antwortungsträger in den Gemeinden herauszubringen, die in der 
Gemeindezeitschrift Review and Herald oder in Form einer Broschüre 
herausgebracht werden sollten.“ (Advent Review and Sabbath Herald, 
26. Dezember 1882) Dieser Beschluss zeigt die wachsende Einsicht, 
dass für eine Organisation, die ihren Auftrag wirksam erfüllen wollte, 
eine Gemeindeordnung zwingend notwendig war. Ein einheitliches 

Kapitel 1
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Verständnis von Gemeindeordnung erforderte auch, dass die Richt-
linien schriftlich niedergelegt wurden.

Als aber 1883 auf der Vollversammlung der Generalkonferenz vor-
geschlagen wurde, diese Artikel als Gemeindehandbuch zusammen-
zufassen, fand dieser Vorschlag keine Zustimmung. Die Delegierten 
fürchteten, ein solches Handbuch könne womöglich dazu führen, das 
Gemeindeleben in starre Formen zu pressen. Außerdem könnte es den 
Pastoren die individuelle Freiheit nehmen, in Ordnungsfragen so zu 
handeln, wie sie es im Einzelfall für nötig hielten.

Doch diese Befürchtung, die zweifellos noch die zwanzig Jahre zuvor 
herrschende Abneigung gegen jede Art von Gemeindeorganisation wi-
derspiegelte, wich bald. Die Vollversammlungen der Generalkonferenz 
fassten weiterhin in jedem Jahr Beschlüsse zu Fragen der Gemeinde-
ordnung.

Obwohl die Siebenten-Tags-Adventisten eine offizielle Gemeinde-
ordnung noch immer ablehnten, versuchten einzelne Leiter verschie-
dentlich, die allgemein anerkannten Richtlinien für das Gemeindeleben 
als Buch oder Broschüre herauszugeben. Der vermutlich eindrucks-
vollste Versuch in dieser Richtung war ein 184 Seiten umfassendes 
Buch des Pioniers John N. Loughborough mit dem Titel: Die Gemeinde, 
ihre Organisation, Ordnung und Zucht. Es wurde im Jahre 1907 veröf-
fentlicht. Es befasste sich schon mit vielen Fragen, die heute in unserer 
Gemeindeordnung behandelt werden.

Parallel dazu breitete sich die Adventbewegung in den USA und 
in anderen Ländern rasch aus. Im Interesse der Ordnung und zur Be-
wahrung der Einheit – von jeher ein Ziel unserer Freikirche – fasste 
der Ausschuss der Generalkonferenz deshalb 1931 den Beschluss, ein 
Gemeindehandbuch herauszugeben. James L. McElhany, damals Vize-
präsident der Generalkonferenz für Nordamerika, später 14 Jahre lang 
Präsident der weltweiten Freikirche, wurde beauftragt, das Manuskript 
vorzubereiten. Es wurde vom Ausschuss der Generalkonferenz sorgfäl-
tig geprüft und 1932 gedruckt. 

Im ersten Satz des Vorworts zur ersten Auflage wird betont: „Es hat 
sich immer mehr gezeigt, dass ein Handbuch für die Gemeindeleitung 
dringend benötigt wird, um die Verfassung, Ordnungen und Praxis der 
Gemeinschaft darzulegen und zu bewahren.“ 

Zu beachten ist der Ausdruck „bewahren“. Hier sollte nicht nach-
träglich versucht werden, nun doch eine abgeschlossene Form für die 
Gemeindeleitung zu schaffen. Man war vielmehr bemüht, zunächst 
alle im Laufe der Jahre gefassten Beschlüsse zu „bewahren“ und dann 



25

neue Regelungen hinzuzufügen, die durch das starke Wachstum und 
die Vielfalt des Werkes erforderlich wurden.

Autorität und Funktion der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung (Gemeindehandbuch) gibt es in der heutigen 
Form seit 1932.1 Sie beschreibt die Organisation und Aufgaben der 
Ortsgemeinden und ihr Verhältnis zur gesamten Kirche der Sieben-
ten-Tags-Adventisten, deren Mitglied sie sind. Die Gemeindeordnung 
beschreibt auch das Verständnis der Siebenten-Tags-Adventisten von 
christlicher Lebensführung, von Verantwortung und Leitung in der 
Freikirche sowie von Disziplin und korrigierender Seelsorge, gegründet 
auf die Prinzipien der Bibel und die Autorität der Vollversammlung der 
Generalkonferenz. „Es entspricht dem Willen Gottes, dass die Delegier-
ten seiner Gemeinde aus allen Teilen der Erde, wenn sie sich zu einer 
Generalkonferenz versammeln, über Autorität verfügen.“ (Testimonies 
for the Church, Bd. 9, S. 261; Schatzkammer, Bd. 3, S. 353)

Der Inhalt der Gemeindeordnung wird in zwei Teile getrennt. Der ers-
te Teil (Hauptteil) hat weltweite Bedeutung und ist für jede Gemeinde 
gültig. Um der Notwendigkeit für unterschiedliche Handhabung Rech-
nung zu tragen, werden im zweiten Teil unter der Überschrift „Zusätz-
liche Hinweise“ ergänzende und erklärende Hinweise gegeben (siehe 
Kapitel 15; S. 219ff.). Diese „Zusätzlichen Hinweise“ haben die glei-
chen Überschriften wie im Hauptteil der Gemeindeordnung, außerdem 
wird auf die Seitenzahlen verwiesen, auf die sie sich beziehen. 

Ordnungen und Arbeitsweise der Freikirche der Siebenten-Tags- 
Adventisten gründen sich auf die Prinzipien der Heiligen Schrift.  Diese 
Prinzipien, hervorgehoben durch die Schriften von Ellen G. White, 
kommen in dieser Gemeindeordnung zur Anwendung. Darum sind sie 
bei allen Fragen anzuwenden, welche die Organisation und Arbeit der 
Ortsgemeinde betreffen. Die Gemeindeordnung regelt auch das Ver-
hältnis der Ortsgemeinde zur Vereinigung und den anderen organi-
satorischen Einheiten der Siebenten-Tags-Adventisten. Niemand soll-
te daher versuchen, eigene Kriterien für die Gemeindezugehörigkeit 
aufzustellen oder Richtlinien und Regelungen für die Gemeindearbeit 
einzuführen, die nicht mit denen übereinstimmen, die von der Vollver-
sammlung der Generalkonferenz beschlossen und in dieser Gemeinde-
ordnung (Gemeindehandbuch) veröffentlicht wurden.

1 In deutscher Sprache erschien die erste Ausgabe 1937 unter dem Titel 
Gemeindehandbuch.
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Das Verfahren zur Änderung der Gemeindeordnung

Im Laufe der Jahre beschloss die Generalkonferenz immer wieder be-
deutsame Änderungen der Gemeindeordnung. Im Bewusstsein, wie 
wichtig es für unser weltweites Werk ist, dass „alles ehrbar und ordent-
lich zugeht“ (1 Kor 14,40), beschloss die Vollversammlung der Gene-
ralkonferenz von 1946: „Alle Änderungen oder Neufassungen in der 
Gemeindeordnung bedürfen der Zustimmung durch die Vollversamm-
lung der Generalkonferenz.“ (General Conference Report, Nr. 8, S. 197, 
14. Juni 1946)

In manchen Gebieten der Welt erfordern örtliche Gegebenheiten 
zuweilen besondere Regelungen. Darum beschloss der Ausschuss der 
Generalkonferenz im Jahre 1948: „Jede Division des Weltfeldes, ein-
schließlich der nordamerikanischen, möge einen ,Anhang‘ zur neuen 
Gemeindeordnung erarbeiten, der sie zwar in keiner Weise verändert, 
aber doch solche Zusätze enthält, die den Gegebenheiten und Um-
ständen dieses Feldes gerecht werden. Die Manuskripte dieser Anhän-
ge sollen dem Generalkonferenzausschuss vor Drucklegung zur Bestäti-
gung vorgelegt werden.“ (Autumn Council Actions 1948, S. 19)

Auf der Vollversammlung der Generalkonferenz 2000 wurde be-
schlossen, den Inhalt der Gemeindeordnung neu zu ordnen. Aussagen, 
die mehr beispielhaften oder empfehlenden Charakter haben und kei-
ne verbindlichen Vorschriften darstellen, wurden im zweiten Teil unter 
der Überschrift „Zusätzliche Hinweise“ eingeordnet. Auch das Verfah-
ren für Änderungen in diesem Teil wurde beschlossen. 

Veränderungen oder Revisionen der Gemeindeordnung, mit Ausnah-
me der „Zusätzlichen Hinweise“ und redaktioneller Verbesserungen, 
können nur durch Beschluss einer Vollversammlung der Generalkon-
ferenz durch die stimmberechtigten Delegierten der weltweiten Frei-
kirche vorgenommen werden. Wenn eine Gemeinde, eine Vereinigung 
oder ein Verband Änderungen der Gemeindeordnung für erforderlich 
hält, soll sie ihre Vorschläge an die vorgeordnete verfassungsgemäße 
Verwaltungsebene zur Beratung einreichen. Stimmt diese zu, so wer-
den sie an die nächste Verwaltungsebene zur Befürwortung weiterge-
geben. Jede vorgeschlagene Änderung wird dann dem Generalkonfe-
renzausschuss für die Gemeindeordnung (Church Manual Committee) 
vorgelegt. Dieser Ausschuss wird alle Veränderungs- oder Ergänzungs-
vorschläge beraten und, wenn sie befürwortet werden, eine Beschluss-
vorlage für die Jahresversammlung und/oder Vollversammlung der 
 Generalkonferenz erarbeiten.
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Für Änderungen der „Zusätzlichen Hinweise“ gilt derselbe Verfah-
rensweg. Sie können aber vom Exekutivausschuss der Generalkonfe-
renz (General Conference Executive Committee) auf jeder Jahresver-
sammlung beschlossen werden.

Der Generalkonferenzausschuss für die Gemeindeordnung (Church 
Manual Committee) ist berechtigt, rein redaktionelle Verbesserungen 
am Text des ersten Teils (Hauptteil) vorzunehmen. Er hat sie aber dem 
Exekutivausschuss der Generalkonferenz (General Conference Execu-
tive Committee) zur Zustimmung vorzulegen. Ist jedoch ein Drittel 
des Exekutivausschusses der Ansicht, dass der Verbesserungsvorschlag 
substantiell inhaltliche Bedeutung hat, muss er an die Vollversamm-
lung der Generalkonferenz verwiesen werden.

Auf jeder letzten Jahresversammlung der fünfjährigen Wahlperiode 
der Generalkonferenz prüft der Exekutivausschuss der Generalkonfe-
renz die eingegangenen Veränderungsvorschläge für die „Zusätzlichen 
Hinweise“ und koordiniert beschlossene Änderungen mit dem Text des 
Hauptteils der Gemeindeordnung.

Nach jeder Vollversammlung der Generalkonferenz wird eine neue 
Ausgabe des Church Manuals veröffentlicht. Es wird empfohlen, dass 
sich die Leiter auf allen Ebenen der Freikirche nach der jeweils neuesten 
Ausgabe richten.

Klärung bei unterschiedlichem Verständnis

Wenn Fragen zum Verständnis von Bedeutung und Anwendung einzel-
ner Aussagen der Gemeindeordnung oder zur Leitung und Organisation 
der Gemeinde aufkommen, sollten die Gemeinden oder Pastoren sich 
an ihre zuständige Vereinigung wenden. Kann so eine Verständigung 
oder Einigung nicht erreicht werden, ist die Angelegenheit an den Ver-
band bzw. die Union zu verweisen.

Der Gebrauch von Bezeichnungen in der Gemeindeordnung

Kirche (church) 
Wenn im internationalen Church Manual der Begriff „church“ (Kirche) 
groß geschrieben wird („Church“), so bezeichnet das aus Gründen 
der redaktionellen Vereinfachung anstelle des vollen Kirchennamens 
„Seventh-day Adventist Church“ die kirchliche Organisation der Sie-
benten-Tags-Adventisten und keine Ortsgemeinde, ausgenommen 
sind Zitate. [Zum Gebrauch der Begriffe Kirche und Freikirche in der 
 Gemeindeordnung siehe S. 20.]
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Vereinigung (conference) 
Jede organisierte Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ist Mit-
glied in der Gemeinschaft der Gemeinden, die als „Vereinigung“ be-
zeichnet wird. In ihr sind die Gemeinden eines Bundeslandes, eines 
Gebietes oder eines Staates organisatorisch vereinigt. 

Bevor der volle Status einer organisierten Vereinigung verliehen 
wurde (siehe die Working Policy der Generalkonferenz), werden dafür 
weltweit unterschiedliche Bezeichnungen gebraucht, wie „conference“ 
(Vereinigung), „mission“ (Mission), „section“ (Sektion), „delegation“ 
(Bereich), „field“ (Feld), „union of churches“ (Union von Gemeinden). 

In einigen Weltdivisionen wurden Gemeinden einzelner Ländern 
nicht wie üblich zu Vereinigungen zusammengeschlossen, sondern 
zu Gemeindeunionen. Gemeindeunionen üben gegenüber den Ge-
meinden die Funktion einer Vereinigung aus, gegenüber den anderen 
Verwaltungsebenen der Freikirche die eines Verbandes (siehe Kapitel 
3, Die Verwaltungsebenen in der Organisation der Siebenten-Tags- 
Adventisten, Punkt 3, S. 37). [Zum Gebrauch der Begriffe Vereinigung, 
Verband/Union und Union von Gemeinden in der Gemeindeordnung 
siehe S. 20.]

Pastor und Prediger (pastor und minister)
In den meisten Gebieten der Welt ist es üblich, einen Geistlichen mit 
dem Begriff „Pastor“ zu bezeichnen. Darum wird in der Gemeindeord-
nung zur Bezeichnung des Berufsstandes in der Regel diese Bezeich-
nung gebraucht und nicht Prediger. Damit soll jedoch keineswegs 
das Wort „Pastor“ anstelle der Bezeichnung „Prediger“ vorgeschrie-
ben werden. Der Begriff Pastor wird gebraucht für jemand, dem eine 
Vereinigung die Verantwortung für eine oder mehrere Gemeinden in 
einem Bezirk übertragen hat. [Zur Übersetzung der Begriffe Pastor und 
Prediger in der Gemeindeordnung siehe S. 21]

Zitate aus dem Schrifttum von Ellen G . White
In der Gemeindeordnung wird die Originalquelle mit englischsprachi-
gem Titel genannt und ggf. die deutschsprachige Quelle hinzugefügt. 
(Hinweise zu ihren Büchern in deutscher Sprache siehe Seite 259f.)

Bibelzitate
In der Gemeindeordnung werden Bibelstellen ohne zusätzliche Anga-
be nach der Lutherbibel, Ausgabe 1984, zitiert; andere  Übersetzungen 
werden bei der Textstelle durch Abkürzungen kenntlich gemacht ( siehe 
dazu die Angaben im Impressum, S. 4).
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Die Gemeinde des lebendigen Gottes

Die Heilige Schrift gebraucht verschiedene Begriffe, um die Gemeinde 
zu beschreiben, so zum Beispiel  „die Gemeinde Gottes“ (Apg 20,28), 
„der Leib Christi“ (Eph 4,12) oder „die Gemeinde des lebendigen Got-
tes“ (1 Tim 3,15).

Der Gemeinde Gottes anzugehören ist einzigartig und bereichernd. 
In der Gemeinde sammelt Gott nach seinem Plan ein Volk aus aller 
Welt, um es in einem Leib zu vereinen, dem Leib Christi, seiner Ge-
meinde, deren lebendiges Haupt Christus ist. Alle, die in Christus Kin-
der Gottes sind, sind Glieder dieses Leibes. Durch diese Verbindung 
dürfen sie sich der Gemeinschaft untereinander und der Gemeinschaft 
mit ihrem Herrn und Meister erfreuen.

Das Wort „Gemeinde“ hat in der Bibel mindestens eine zweifa-
che  Bedeutung. Die allgemeine bezeichnet die Gemeinde Gottes in 
der  ganzen Welt (siehe Mt 16,18; 1 Kor 12,28). In seiner speziellen 
 Bedeutung bezieht es sich auf die Ortsgemeinde einer Stadt oder eines 
Gebietes. Die folgenden Texte zeigen die Erwähnung von Ortsge-
meinden: „alle Heiligen in Rom“ (Röm 1,7), „die Gemeinde Gottes in 
 Korinth“ (1 Kor 1,2) und „die Gemeinde in Thessalonich“ (1 Ths 1,1). 
Erwähnt werden auch Gemeinden einer Region oder einer Provinz: die 
„Gemeinden in Galatien“ (1 Kor 16,1), „die Gemeinden in der Provinz 
Asien“ (1 Kor 16,19) oder „die Gemeinden in Syrien und Zilizien“ (Apg 
15,41).

Christus, das Haupt der Gemeinde und ihr lebendiger Herr, liebt 
die Glieder seines Leibes innig. Er soll durch die Gemeinde verherrlicht 
werden (siehe 2 Ths 1,10.12) und durch sie will er „seine Weisheit 
in ihrem ganzen Reichtum“ offenbaren (Eph 3,10 GNB). Tag für Tag 
„nährt Christus die Gemeinde“ (Eph 5,29) und sehnt sich danach, sie 
als eine Gemeinde darzustellen, „die herrlich sei und keinen  Flecken 
oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und 
 untadelig sei“ (Eph 5,27).

Kapitel 2
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Keine trennende Wand in der Gemeinde

Durch Unterweisung und Vorbild suchte Christus zu verdeutlichen, 
dass nach Gottes Willen keine trennende Wand zwischen Israel und 
anderen Völkern bestehen soll (siehe Joh 4,4–42; 10,16; Lk 9,51–56; 
Mt 15,21–28). Der Apostel Paulus schreibt, dass „die Heiden Miterben 
sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung 
in Christus Jesus sind durch das Evangelium“ (Eph 3,6).

Unter Christi Nachfolgern sollte es auch keine bevorzugte Gruppe, 
Nationalität, Rasse oder Hautfarbe geben, denn alle Menschen sind 
eines Blutes. Die Auserwählten Gottes sind eine weltweite Familie, neue 
Menschen, „allesamt einer in Christus Jesus“ (Gal 3,28).

„Christus kam mit einer Botschaft der Gnade und Vergebung auf 
diese Erde. Er legte den Grund zu einem Glauben, durch den Juden 
und Heiden, Schwarze und Weiße, Freie und Knechte zu einer allge-
meinen Bruderschaft verbunden werden, in der vor Gottes Augen jeder 
als gleichberechtigt gilt. Der Heiland liebt jeden Menschen vorbehalt-
los.“ (Testimonies for the Church, Bd. 7, S. 225)

„Für Gott gibt es keinen qualitativen Unterschied zwischen den ein-
zelnen Nationen, Rassen oder Gesellschaftsschichten. Er ist der Schöp-
fer aller Menschen. Alle Menschen gehören durch die Schöpfung zu 
einer Familie. Sie sind eins durch die Erlösung. Christus kam, um jede 
Trennwand niederzureißen und alle Räume des Tempels zugänglich zu 
machen, sodass jeder ungehindert vor Gott treten kann … In Chris-
tus gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, Sklaven 
und Freien; denn sie sind einander alle ,nahe geworden durch das Blut 
Christi‘ (Eph 2,13).“ (Christ‘s Object Lessons, S. 386, Bilder vom Reiche 
Gottes, S. 316)

Das Hauptziel der Fürsorge Christi

Wer in den Dienst für Christus gerufen wird und in der Gemeinde eine 
leitende Aufgabe übernehmen soll, muss „die Gemeinde Gottes leiten“ 
(1 Tim 3,5 Hfa), sie „weiden“ (Apg 20,28) und „Sorge für alle Gemein-
den“ tragen (2 Kor 11,28). 

„Ich bezeuge meinen Glaubensgeschwistern, dass Christus seiner 
Gemeinde trotz ihrer Schwächen und Unvollkommenheiten seine 
größte Fürsorge zuteilwerden lässt. Er lädt die ganze Welt ein, zu ihm 
zu kommen, um gerettet zu werden. Er beauftragt seine Engel, jedem 
Menschen, der reuevoll und bußfertig zu ihm kommt, göttliche Hilfe 
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zu gewähren, und kommt selbst durch seinen Heiligen Geist mitten in 
seine Gemeinde. (Testimonies to Ministers, S. 15f.)

 Weil die Gemeinde die Braut Christi ist, der er seine ganze Aufmerk-
samkeit zuwendet, wird von ihr erwartet, dass sie in all ihren Funktio-
nen das Wesen und die Ordnung Gottes widerspiegelt.

„Jetzt muss die Gemeinde ihr festliches Kleid anlegen: ,Christus unse-
re Gerechtigkeit‘. Die klaren und eindeutigen Unterschiede zwischen 
Gut und Böse müssen wieder hergestellt und der Welt vorgelebt wer-
den, indem wir die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus hochhal-
ten. Die Schönheit heiligen Wesens soll in ihrem ursprünglichen Glanz 
erscheinen als Gegensatz zur Verderbtheit und Finsternis der Untreuen, 
die sich gegen Gottes Gesetz auflehnen. So anerkennen wir Gott und 
sein Gesetz, die Grundlage seiner Regierung im Himmel und auf  Erden. 
Seine Autorität muss der Welt klar und deutlich vor  Augen gestellt wer-
den. Gesetze, die dem Gesetz Gottes widersprechen, dürfen nicht an-
erkannt werden. Wenn wir der Welt gestatten, unsere Entscheidun-
gen und Handlungen so zu beeinflussen, dass Gottes Anordnungen 
missachtet werden, wird Gottes Absicht vereitelt. Die Vorwände dafür 
mögen noch so einleuchtend sein, wenn die Gemeinde hier wankt, 
wird Gott das als Verrat an dem verurteilen, was ihr anvertraut wurde, 
als Betrug am Reich Christi. Die Gemeinde soll vor dem Himmel und 
vor den Mächtigen dieser Welt fest und entschieden zu ihren Grund-
sätzen stehen. Wenn sie standhaft und treu die Würde und Heiligkeit 
des Gesetzes Gottes verteidigt, wird sie sogar die Aufmerksamkeit und 
Bewunderung der Welt gewinnen und viele werden durch ihre guten 
Werke dazu gebracht, unseren Vater im Himmel zu preisen.“ (Testimo-
nies to Ministers, S. 16f.)

Der Apostel Petrus schrieb einst: „Ihr aber seid das auserwählte 
 Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk 
des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der 
euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.“ 
(1 Ptr 2,9)

Die in Christus vollendete Gemeinde

„Der Herr hat seiner Gemeinde Gaben und Segnungen geschenkt, da-
mit sie der Welt ein Bild davon vermittle, was er vermag und wie er die 
Gemeinde vollendet. In Christus zeigt die Gemeinde den Menschen 
eine andere, ewige Welt mit höheren Gesetzen als den irdischen. Seine 
Gemeinde soll ein Tempel sein, gebaut nach dem göttlichen Vorbild. 
Der himmlische Baumeister hat seine eigene, vorbildliche Messlatte 
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 angelegt, nach der jeder Stein behauen, geformt und poliert wird, da-
mit er die hellen Strahlen der göttlichen Gerechtigkeit nach allen Rich-
tungen widerspiegelt …

Der Herr Jesus arbeitet an den Herzen der Menschen durch seine 
Barmherzigkeit und unerschöpfliche Gnade. Er bewirkt so erstaunliche 
Umwandlungen, dass Satan trotz seiner siegessicheren Prahlerei und 
seiner Gefolgschaft des Bösen, die er gegen Gott und seine Ordnun-
gen vereint, wie vor einer Festung steht, die er mit seinen Betrügereien 
und Täuschungen nicht einzunehmen vermag. Diese Menschen sind 
für ihn ein unbegreifliches Geheimnis. Die Engel Gottes, Seraphim und 
Cherubim, die Mächte, die beauftragt sind, mit den Menschen zusam-
menzuarbeiten, sehen erstaunt und voller Freude, dass die gefallenen 
Menschen – einst Kinder des Zorns – nun unter der Führung Christi 
Charaktere nach dem himmlischen Vorbild entwickeln und als Söhne 
und Töchter Gottes einen bedeutsamen Anteil an den Tätigkeiten und 
Freuden des Himmels haben. 

Christus hat seiner Gemeinde umfassende Gaben geschenkt. Er 
möchte mit denen, die er so teuer erkauft hat, einen reichen Ertrag er-
zielen. In der Gemeinde, die mit der Gerechtigkeit Christi ausgestattet 
ist, soll der Reichtum seiner Barmherzigkeit, Liebe und Gnade voll zur 
Entfaltung kommen …

Seine Gemeinde, die er makellos und vollkommen macht, sieht 
Christus als die Belohnung für all seine Leiden, Demütigungen und für 
seine Liebe an und als die Vollendung seiner Herrlichkeit. Christus ist 
der erhabene Mittelpunkt, von dem alle Herrlichkeit ausstrahlt. ,Selig 
sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind.‘ [Offb 19,9]“ 
(Testimonies to Ministers, S. 15–19)

Für die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten sind die hier be-
schriebenen Prinzipien für die Einheit der Gemeinde Christi bindend. 
Die Gemeinde ist verpflichtet, durch den Frieden und die Kraft, die 
Christi Gerechtigkeit schenkt, jede Trennung zu überwinden, die die 
Sünde zwischen Menschen errichtet hat.
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